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Text 

Verfahren zur Erstattung eines vom Zahlungsempfänger ausgelösten Zahlungsvorgangs 

§ 71. (1) Der Anspruch auf Erstattung gemäß § 70 ist vom Zahler gegenüber seinem 
Zahlungsdienstleister innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastung des Zahlungskontos 
mit dem betreffenden Geldbetrag geltend zu machen. Der Zahlungsdienstleister hat innerhalb von zehn 
Geschäftstagen nach Erhalt eines Erstattungsverlangens entweder den vollständigen Betrag des 
Zahlungsvorgangs zu erstatten oder dem Zahler die Gründe für die Ablehnung der Erstattung mitzuteilen. 

(2) Im Fall der Ablehnung der Erstattung hat der Zahlungsdienstleister den Zahler auch auf die 
gemäß § 13 AVG bestehende Möglichkeit der Beschwerde bei der FMA, auf die Möglichkeit der 
Geltendmachung seiner Rechte vor den ordentlichen Gerichten unter Angabe des Gerichtsstandes und vor 
der Schlichtungsstelle unter Angabe von deren Sitz und Adresse hinzuweisen. 
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